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Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds

Gebärdensprache  
von Anfang an

Vorteile der Gebärdensprache  
für alle Kinder und Chancennutzung 
ihrer Potenziale in der frühkindlichen 
Entwicklung
Bei Interesse und zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an  
Frau Cebulla (Fachbereich Hören): anna.cebulla@ksl-msi-nrw.de

ksl-msi-nrw.de

Erleben
*Besser verstehen

*
Bewusst  kommunizieren



Alter

ZWEI JAHRE

Superkraft

GEBÄRDENSPRACHE

Hallo, 
ich bin 

Nina!

N I N A



Lieblingsessen

PIZZA

Lieblingstier

HUND

Lieblingsgetränk

MILCH

Lieblingsspielzeug

BALL

Hallo, 
ich bin 

Nina!



Aus diesem Kontext heraus wird das Kompetenzzentrum Selbstbestimmt 
Leben für Menschen mit Sinnesbehinderung in NRW in entsprechenden 
pädagogischen Einrichtungen das Projekt Gebärdensprache von Anfang an 
anbieten. Das Ziel ist nicht nur die Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung 
von Kindern und Fachpersonal, sondern auch das Näherbringen der Vorteile 
der Gebärdensprache als barrierefreie Kommunikation und Zugewinn 
für alle Beteiligten. Das Projekt Gebärdensprache von Anfang an mit 
der Handpuppe Nina soll auf Kommunikationsbarrieren von Kindern mit 
Hörbehinderung aufmerksam machen.

Die Begegnung mit der Handpuppe Nina, die selbst gehörlos ist, wird im 
Gruppegeschehen den Kindern vorgestellt. Das Besondere an der Handpuppe 
ist, dass sie Handschuhe wie echte Hände hat und die pädagogische Fachkraft 
ihre Hände zum gebärden benutzt. Durch die Begegnung mit Nina sollen die 
Kinder neue Erfahrungen vermittelt bekommen und ihre Körpersprache, sowie 
nonverbale Kommunikation bewusster einsetzen.

Kontakt

KSL-MSi-NRW
Hollestraße 1 (Haus der Technik)
45127 Essen

Telefon  0201 43 75 57 70
Fax  0201 38 43 75 33

info@ksl-msi-nrw.de
ksl-msi-nrw.de
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Vorteile der Gebärdensprache für alle Kinder und Chancennutzung 
ihrer Potenziale in der frühkindlichen Entwicklung 

In der UN-Behindertenrechtskonvention ist das Recht auf gleiche Teilhabechance 
aller – auch im Bereich der Bildung – festgeschrieben.

Der Aspekt der Inklusion in Bezug auf selbstbestimmtes Leben für Kinder und 
Menschen mit Behinderung bedeutet mit anderen Menschen in Kontakt zu treten 
und mit ihnen zu kommunizieren. Dieser erfordert von allen eine vorurteilsfreie 
und barrierefreie Interaktion (§ 8 BGG NRW, Art. 21 UN-BRK).


